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che im Zeitpunkt der Begehung der

strafbaren Handlung anwendbar war.

Artikel 12

Niemand darf willkürlichen Eingriffen
in sein Privatleben, seine Familie, sein
Heim oder seinen Briefwechsel noch

Angriffen auf seine Ehre und seinen
Ruf ausgesetzt werden. Jeder Mensch
hat Anspruch auf rechtlichen Schutz

gegen derartige Eingriffe oder
Anschläge.

Artikel 13

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf

Freizügigkeit und freie Wahl seines
Wohnsitzes innerhalb eines Staates.
(2) Jeder Mensch hat das Recht, jedes
Land, einschliesslich seines eigenen,
zu verlassen sowie in sein Land zu-
rückzukehreh.

Artikel 14

(1) Jeder Mensch hat das Recht, in
anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu
suchen und zu geniessen.
(2) Dieses Recht kann jedoch im Falle
einer Verfolgung wegen nicht politischer

Verbrechen oder wegen
Handlungen, die gegen dieZiele und Grundsätze

der Vereinten Nationen Verstössen,

nicht in Anspruch genommen werden.

Artikel 15

(1) Jeder Mensch hat Anspruch auf
eine Staatsangehörigkeit.
(2) Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit

willkürlich entzogen noch
ihm das Recht versagt werden, seine
Staatsangehörigkeit zu wechseln.

Artikel 16

(1) Heiratsfähige Männer und Frauen
haben ohne Beschränkung durch Rasse,

Staatsbürgerschaft oder Religion
das Recht, eine Ehe zu schliessen und
eine Familie zu gründen. Sie haben
bei der Eheschliessung, während der
Ehe und bei deren Auflösung gleiche
Rechte.
(2) Die Ehe darf nur auf Grund der
freien und vollen Willenseinigung der
zukünftigen Ehegatten geschlossen
werden.
(3) Die Familie ist die natürliche und
grundlegende Einheit der Gesellschaft
und hat Anspruch auf Schutz durch
Gesellschaft und Staat.

Artikel 17

(1) Jeder Mensch hat allein oder in
Gemeinschaft mit anderen Recht auf
Eigentum.

(2) Niemand darf willkürlich seines
Eigentums beraubt werden.

Artikel 18

Jeder Mensch hat Anspruch auf
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit;

dieses Recht umfasst die Freiheit,

seine Religion oder seine
Ueberzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit,

seine Religion oder seine
Ueberzeugung allein oder in Gemeinschaft
mit anderen, in der Oeffentlichkeit
oder privat, durch Lehre, Ausübung,
Gottesdienst und Vollziehung von
Riten zu bekunden.

Artikel 19

Jeder Mensch hat das Recht auf freie
Meinungsäusserung; dieses Recht
umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten

anzuhängen und Informationen

und Ideen mit allen
Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen

zu suchen, zu empfangen und zu
verbreiten.

Artikel 20

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

zu friedlichen Zwecken.
(2) Niemand darf gezwungen werden,
einer Vereinigung anzugehören.

Artikel 21

(1) Jeder Mensch hat das Recht, an
der Leitung der öffentlichen
Angelegenheiten seines Landes unmittelbar
oder durch freigewählte Vertreter
teilzunehmen.

(2) Jeder Mensch hat unter gleichen
Bedingungen das Recht auf Zulassung
zu öffentlichen Aemtern in seinem
Lande.
(3) Der Wille des Volkes bildet die
Grundlage für die Autorität der öffentlichen

Gewalt; dieserWille muss durch
periodische und unverfälschte Wahlen
mit allgemeinem und gleichem Wahlrecht

bei geheimer Stimmabgabe oder
in einem gleichwertigen freien
Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.

Artikel 22

Jeder Mensch hat als Mitglied der
Gesellschaft Recht auf soziale Sicherheit;
er hat Anspruch darauf, durch
innerstaatliche Massnahmen und internationale

Zusammenarbeit unter
Berücksichtigung der Organisation und der
Hilfsmittel jedes Staates in den
Genuss der für seine Würde und die freie
Entwicklung seiner Persönlichkeit
unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozia¬

len und kulturellen Rechte zu gelangen.

Artikel 23

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf
Arbeit, auf freie Berufswahl, auf
angemessene und befriedigende
Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen
Arbeitslosigkeit.
(2) Alle Menschen haben ohne jede
unterschiedliche Behandlung das
Recht auf gleichen Lohn für gleiche
Arbeit.

(3) Jeder Mensch, der arbeitet, hat das
Recht auf angemessene und
befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner

Familie eine der menschlichen
Würde entsprechende Existenz sichert
und die, wenn nötig, durch andere
soziale Schutzmassnahmen zu ergänzen
ist.

(4) Jeder Mensch hat das Recht, zum
Schutze seiner Interessen
Berufsvereinigungen zu bilden und solchen
beizutreten.

Artikel 24

Jeder Mensch hat Anspruch auf
Erholung und Freizeit sowie auf eine
vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit
und auf periodischen, bezahlten
Urlaub.

Artikel 25

(1) Jeder Mensch hat Anspruch auf
eine Lebenshaltung, die seine und
seiner Familie Gesundheit und
Wohlbefinden, einschliesslich Nahrung,
Kleidung, Wohnung, ärztlicher Betreuung

und der notwendigen Leistungen
der sozialen Fürsorge, gewährleistet;
er hat das Recht auf Sicherheit im
Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit,

Ausgebeutete
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wg. Die «Frankfurter Rundschau» teilt
mit, dass Unternehmer, welche für
katholische Devotionalienhandlungen
Rosenkränze liefern, ihren Rosenkranz-
knüpfern nur einen Stundenlohn von
DM 3,82 zahlen. Das habe die
Regierungsantwort auf eine parlamentarische
Anfrage im bayerischen Landtag ergeben.

Viele Unternehmer in dieser Branche

zahlen ihren Heimarbeitern noch
nicht einmal den gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestlohn. Und die
«schwarze» Regierung Bayerns scheint
das zu tolerieren!
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